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A. Ausgangslage und Herangehen

I. Problemkreis gliedstaatlicher Verschuldungsbegrenzungen

1. Staatsverschuldung im Bundesstaat

„Überall in Europa haben die Schulden enorm zugenommen, die heute in allen großen Staaten 
als drückend empfunden und auf die Dauer vermutlich zum Ruin führen werden.“1

Dieser Satz von Adam Smith hat – obwohl vor bald einem Vierteljahrtausend 
niedergeschrieben – bis heute nichts an seiner Aktualität verloren. Schon immer 
fiel es jeder Art von Regierung schwer, im Interesse haushälterischer Solidität auf 
die Erfüllung kurzfristiger vermeintlicher Bedürfnisse zu verzichten. Das wie-
derholte Erreichen des US-amerikanischen debt ceiling und die noch immer nicht 
völlig ausgestandene europäische Schuldenkrise haben dies erst vor kurzem erneut 
und eindrücklich unter Beweis gestellt. Es überrascht daher nicht, dass ausufernde 
Staatsschulden sowie die mit ihnen verbundenen Konsequenzen auch und gerade 
in den letzten zehn Jahren zu den beherrschenden politischen Themen der west-
lichen Welt zählten. Eine Vielzahl von Ländern haben in diesem Zusammenhang 
gesetzgeberische und sonstige Anstrengungen unternommen, um ihre Haushalts-
defizite abzubauen oder gar bestehende Schulden zurückzuführen.

Föderal organisierte Staaten stehen dabei vor einer besonderen Herausforderung, 
da in ihnen mehrere staatliche Ebenen und somit eine Vielzahl von Akteuren zu-
sammenarbeiten müssen, um wirksam gegen die Verschuldung vorzugehen. Auch 
ermöglicht es eine bundesstaatliche Struktur, Belastungen und Aufgaben inner-
halb derselben zu verschieben. So gelingt es Entscheidungsträgern häufig, die 
Notwendigkeit unpopulärer Ausgabenkürzungen oder Einnahmensteigerungen 
vorerst zu kaschieren, jedoch ohne die finanzielle Situation des Staates an sich 
zu verbessern. Nicht von ungefähr wird daher behauptet, dass der Bundesstaat im 
besonderen Maße dazu neige, zum Schuldenstaat zu werden.2 Schließlich kommt 
dem Problem der Staatsverschuldung gerade auch auf der gliedstaatlichen Ebene 
besondere Bedeutung zu. Anders als dem Gesamtstaat ist Gliedstaaten mangels 
entsprechender Kompetenz eine rein geldpolitische Lösung, also das bloße Weg-
inflationieren der bestehenden Schulden, verwehrt.3

 1 Smith, Der Wohlstand der Nationen, S. 786, erstmals erschienen im Jahr 1776.
 2 In diese Richtung etwa: Kirchgässner, in: SVVOR Jahrbuch 2009, S. 59 f.; Korioth, KritV 
2008, 187, 189.
 3 Mit diesem Gedanken auch: Schragger, Yale L. J. 121 (2011–2012), 860, 865.
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Der Topos der Staatsverschuldung im Bundesstaat bedarf also einer genaueren 
Untersuchung. Aus der Perspektive der Rechtswissenschaft sind dabei natürlich 
nicht so sehr die ökonomischen oder politologischen Hintergründe der Verschul-
dung selbst von Bedeutung, sondern vielmehr Funktionsweise, Praktikabilität und 
Auswirkungen gesetzlicher Verschuldungsbeschränkungen, sowie deren Integra-
tion in die bundesstaatliche Rechtsordnung. 

2. Staatsschulden als Problem der Vergangenheit?

Obgleich die dramatischen Ereignisse der Eurokrise erst kurze Zeit zurücklie-
gen, scheinen die mit einer zu großen Staatsverschuldung verbundenen Gefahren 
gerade in Deutschland viel von ihrem Schrecken verloren zu haben. Seit Jahren 
gelingt es sowohl dem Gesamtstaat, dem Bund, der Mehrzahl der Länder, der Län-
dergesamtheit und auch vielen Kommunen, kontinuierliche Überschüsse zu er-
wirtschaften.4 Auch macht das politische Umfeld den Eindruck, sich hin zu einer 
nachhaltigeren Haushaltswirtschaft gewandelt zu haben. So betonen inzwischen 
fast alle politischen Parteien die Bedeutung ausgeglichener Haushalte und der Vor-
wurf, dass eine politische Entscheidung zukünftige Generationen finanziell unan-
gemessen belaste, ist geradezu zum „umhergehenden Gespenst“ jeder politischen 
Diskussion geworden.5

Diese Ruhe ist jedoch trügerisch, denn es besteht begründeter Anlass zur An-
nahme, dass es sich bei der aktuell entspannten gesamtstaatlichen Haushaltslage 
um eine vielleicht schon bald endende Sondersituation handelt. Zum einen beruhen 
die in den letzten Jahren erzielten Haushaltsüberschüsse ganz wesentlich auf der 
anhaltend guten Konjunkturlage. Ohne sie wäre es kaum möglich gewesen, Maß-
nahmen wie den Ausbau von Sozialleistungen,6 die Erhöhung der Verteidigungs-
ausgaben7 oder auch die Finanzierung der mit den großen Flüchtlingsbewegungen 
der letzten Jahre einhergehenden Belastungen ohne die Aufnahme neuer Kredite 
zu finanzieren. Zum anderen ist die erfreuliche gegenwärtige Finanzlage natür-
lich auch durch die schon lange anhaltenden Niedrigzinsphase gefördert worden. 
Obwohl es wie eben dargestellt nur in vereinzelten Fällen zu einer Nettoneuver-

 4 Dies gilt für den Gesamtstaat, den Bund und die Ländergesamtheit seit 2014, sowie für 
die Gesamtheit der Kommunen seit 2015, vgl. Statistisches Bundesamt, Jahrbuch 2017, 9.1.1.
 5 Aus einer Vielzahl entsprechender Beschlüsse und Äußerungen etwa: Bündnis 90/Die 
Grünen (Hrsg.), Bundestagwahlprogramm 2013, S. 74 ff.; Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (Hrsg.), Grundsatzprogramm 2007, S. 66 f.; Freie Demokratische Partei (Hrsg.), 
Grundsatzprogramm 2012, S. 87 f.; SPD-Parteivorstand (Hrsg.), Grundsatzprogramm 2007, 
S. 45 f.
 6 Zu denken ist hier etwa an die durch das Gesetz über die Leistungsverbesserung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung vom 23. Juni 2014 (BGBl. I, S. 787) eingeführte „Mütterrente“ 
in §§ 249, 307 SGB VI.
 7 Entsprechende weitergehende Steigerungen sind auch im Finanzplan des Bundes 2017 bis 
2021 vorgesehen, vgl. BT-Drs. 18/13001, S. 23.
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schuldung gekommen ist, haben es die günstigen Refinanzierungsbedingungen 
ermöglicht, die Zinsbelastung aller staatlichen Ebenen im Rahmen der kontinu-
ierlichen Umschuldung der bestehenden Staatsschuld deutlich zu senken.8 Sollte 
sich diese Situation allerdings wieder ändern, so werden sich daraus rasch große 
Belastungen für die öffentlichen Haushalte ergeben.

Auch ist der beschriebene breite Konsens einer vorsichtigen Haushaltspolitik 
schon nicht mehr so einhellig wie noch vor wenigen Jahren. Sowohl die eigene 
komfortable Finanzsituation, wie auch die Kritik an der im übrigen Europa viel-
fach wenig erfolgreichen Austeritätspolitik haben dazu geführt, dass spätestens 
seit dem letzten Bundestagswahlkampf für einige Parteien wieder eine eher aus-
gabenorientierte Politik im Vordergrund steht.9

In ihrer Tragweite noch unabsehbar sind schließlich die Auswirkungen der 
gegenwärtigen Coronapandemie. Doch bereits jetzt wird klar, dass die deutsche 
Politik – so wie in vielen andere Staaten auch – dazu bereit ist, sich dem herauf-
ziehenden wirtschaftlichen Abschwung mit aller Kraft und enormen Mengen ge-
liehenen Geldes entgegenzustemmen.10 

Im Ergebnis handelt es sich bei der Staatsverschuldung also auch in Deutschland 
keineswegs um ein Problem der Vergangenheit. Ihre entschlossene und gleichzei-
tig verständige Bekämpfung ist vielmehr weiterhin eine herausfordernde und ent-
scheidende Aufgabe für den deutschen Staat.

3. Die „Schuldenbremse“ im Grundgesetz

Noch vor der beschriebenen Entspannung der Staatsfinanzen wurde im Jahr 2009 
mit der Neufassung des Art. 109 III GG im Rahmen der Föderalismusreform II11 
die deutsche „Schuldenbremse“12 geschaffen, die erstmals auch die Bundesländer 

 8 So betrugen die gesamtstaatlichen Zinsausgaben an den nicht-öffentlichen Bereich im Jahr 
2017 nur 40.909 Millionen Euro, wobei es sich um den niedrigsten Betrag seit 1991 handelt, 
vgl. Statistisches Bundesamt, Finanzen und Steuern: Vierteljährliche Gesamtergebnisse des 
Öffentlichen Gesamthaushalts 1.–4. Vierteljahr 2017, S. 9; Statistisches Bundesamt, Finanzen 
und Steuern: Rechnungsergebnisse der öffentlichen Haushalte 2011, S. 15.
 9 Exemplarisch genannt seien hier die Wahlprogramme von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen zur Bundestagswahl 2017, in denen die Notwendigkeit ausgeglichener Haushalte nur ein 
einziges Mal und auch eher en passant beziehungsweise im Fall der Grünen überhaupt nicht 
erwähnt wurde, vgl. SPD-Parteivorstand (Hrsg.), Regierungsprogramm 2017, S. 49; Bündnis 
90/Die Grünen (Hrsg.), Bundestagwahlprogramm 2017.
 10 Exemplarisch dürfte hierfür wohl die gemeinsame Pressekonferenz von Bundesfinanzmi-
nister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vom 13. März 2020 sein, in 
der ersterer das angekündigte Coronahilfspaket unverhohlen als „Bazooka“ beschrieb.
 11 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d) vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2248).
 12 Auf eine durchaus angebrachte Kritik dieses inzwischen weitverbreiteten Begriffs soll an 
dieser Stelle verzichtet werden.


